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BEKANNTMACHUNGEN DER LANDESBEHÖRDEN

Genehmigung zum Vorhaben 
Repowering durch Errichtung und Betrieb 

von zwei Windenergieanlagen 
in 16845 Zernitz-Lohm

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 21. Oktober 2025

Der Firma EnBW Windprojekte GmbH, Schelmenwasen-
straße  15 in 70567 Stuttgart, wurde die Genehmigung nach 
§  16b des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) er-
teilt, auf dem Grundstück in der Gemarkung Zernitz, Flur  1, 
Flurstück 19 und Flur 2, Flurstück 33 zwei Windenergieanlagen 
(WEA) zu errichten und zu betreiben (Repowering).

Es handelt sich um zwei WEA des Typs Enercon E-138 EP3 
E3/4.260 kW. Hierfür sind sechs Bestands-WEA des Typs 
Enercon E66 stillzulegen und zurückzubauen.

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh- 
rung lauten:

„I.	 Entscheidung

1.	 Der Firma EnBW Windkraftprojekte GmbH, Schelmen- 
wasenstraße 15 in 70567 Stuttgart (im Folgenden: Antrag- 
stellerin) wird die

Genehmigung

nach § 16b des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)  
erteilt, insgesamt zwei WEA auf den Grundstücken
Gemarkung Zernitz,
WEA 05: Flur 1, Flurstück 19
WEA 06: Flur 2, Flurstück 33

in dem unter II. und III. dieser Entscheidung beschrie- 
benen Umfang und unter Einhaltung der unter IV. ge-
nannten Inhalts- und Nebenbestimmungen zu errichten 
und zu betreiben (Repowering).

2.	 Die Genehmigung umfasst nach §  13 BImSchG insbe- 
sondere folgende Entscheidungen:

-	 die Baugenehmigung nach § 72 Abs. 1 Satz 1 der Bran- 
denburgischen Bauordnung (BbgBO) mit Zulassung 
einer Abweichung gemäß §  67 BbgBO i.  V.  m. §  6 
Abs. 5 BbgBO (Reduzierung der Abstandsflächen von 
0,4 H m auf 69,41 m)

-	 die Entscheidung über die Anzeige zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen gemäß § 40 Abs. 3 Nr. 2 
der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen (AwSV) für die unter II.2 
näher bezeichneten Anlagen.

VIII.	 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats 
nach Zustellung Widerspruch beim Landesamt für Um-
welt mit Sitz in Potsdam erhoben werden. Der Wider-
spruch eines Dritten gegen die Zulassung der Wind-
energieanlage/n ist binnen eines Monats nach seiner 
Erhebung zu begründen. Der Widerspruch eines Dritten 
gegen die Zulassung der Windenergieanlage/n hat keine 
aufschiebende Wirkung. Der Antrag eines Dritten auf  
Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs 
gegen die Zulassung der Windenergieanlage/en nach 
§  80 Absatz  5 Satz  1 der Verwaltungsgerichtsordnung 
kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung 
der Zulassung beim Oberverwaltungsgericht Berlin-
Brandenburg mit Sitz in Berlin gestellt und begründet 
werden.“

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Nebenbestimmungen 
erteilt.

Auslegung

Die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz wird in 
der Zeit vom 23. Oktober 2025 bis einschließlich 5. November 
2025 auf der Internetseite des Landesamtes für Umwelt Branden-
burg unter https://lfu.brandenburg.de/info/genehmigungen-west 
zugänglich gemacht.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Mit Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid als zuge- 
stellt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit 
Sitz in Potsdam erhoben werden.

Gemäß §  63 Absatz  1 BImSchG hat der Widerspruch eines 
Dritten gegen die Zulassung einer Windkraftanlage an Land mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende 
Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner 
Erhebung zu begründen.

Des Weiteren gilt gemäß § 63 Absatz 2 BImSchG, dass der An-
trag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Wider-
spruchs gegen eine Zulassung der Windenergieanlage an Land 
mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Ab-
satz  5 Satz  1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur 
innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung 
beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in 
Berlin gestellt und begründet werden kann.
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Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch  
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in  
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18.  März 2021 (BGBl.  I 
S.  540), zuletzt geändert durch Artikel  10 des Gesetzes vom 
23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle West

NICHTAMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Gläubigeraufrufe

Der Verein JungesBlutBaLi e. V., Mittelstraße 1, 04924 Bad 
Liebenwerda, ist am 14. Juni 2025 aufgelöst worden. Die Gläu-
bigerinnen und Gläubiger werden aufgefordert, bestehende An-
sprüche gegen den Verein bei nachstehend genanntem Liqui- 
dator anzumelden:

Daniel Michael Hübner
Hag 7
04924 Bad Liebenwerda

Der Verein Lebensart & Sammellust Förderverein Besten- 
see e. V., Freiligrathstraße 23 a in 15741 Bestensee, ist am 1. Sep-
tember 2025 aufgelöst worden. Die Gläubigerinnen und Gläu-
biger werden aufgefordert, bestehende Ansprüche gegen den 
Verein bei nachstehend genannten Liquidatorinnen und Liqui- 
datoren anzumelden:

Martin Braun	 Dr. Katy Parnack
Freiligrathstraße 23 a	 Tornower Weg 4
15741 Bestensee	 15755 Teupitz
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